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Fachspezifische Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Kulturwissenschaft“ mit
Haupt- und Nebenfach der Universität Bremen

Vom 13. Dezember 2005

Der Rektor der Universität Bremen hat am 15. De-
zember 2005 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 295) die fachspezifi-
sche Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang
Kulturwissenschaft in der nachstehenden Fassung ge-
nehmigt:

Die fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005.

Abschnitt 1

Regelungen für das Hauptfach Kulturwissenschaft
und General Studies

§ 1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester. 

§ 2

Studienumfang und Studienaufbau

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
Studiengangs Kulturwissenschaft sind insgesamt
180 Kreditpunkte (CP) zu erwerben. Das Studium Kul-
turwissenschaft besteht aus:

a) dem Hauptfach Kulturwissenschaft mit 90 CP,
einschließlich eines möglichen Auslandssemes-
ters und eines sechswöchigen Praktikums sowie
der Bachelorarbeit, 

b) aus General Studies (45 CP),

c) einem Nebenfach (45 CP) aus einem der Cluster
(Anlage 3). 

(2) Das Studium ist in Module gegliedert, es können
jedoch auch Prüfungen zu einzelnen Lehrveranstal-
tungen verlangt werden. 

a) Das Hauptfach Kulturwissenschaft vermittelt fol-
gende Kenntnisse und Fertigkeiten:

Im Pflichtbereich grundlegende Kenntnisse und
Fertigkeiten des Fachs im Umfang von 60 CP,
einschließlich der Bachelor-Arbeit mit 12 CP:

– Grundlagen 

– Kommunikations- und Medienwissenschaft

– Ethnologie 

– Kulturtheorie / Kulturgeschichte

– Methoden

– Berufspraktikum 

– Bachelorarbeit

Im Wahlpflichtbereich im Umfang von 30 CP
muss aus alternativen Angeboten jeweils ein Mo-
dul aus den folgenden Gebieten belegt werden:

– Projekt

– Schwerpunktstudium

– Internes Praktikum / Studienassistenz 
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b) In General Studies werden Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in folgenden Gebieten vermittelt:

Im Pflichtbereich im Umfang von 21 CP (davon 
15 CP aus dem Pflichtbereich und 6 CP aus dem
Wahlpflichtbereich des Faches) bezogen auf das
Fach Kulturwissenschaft in:

– Literaturrecherche (Modul M 1)

– Basis-Medienkompetenz (Modul M 1)

– Exkursionen (Modul M 1 und M 5)

– Moderation und Präsentation (Modul M 5 )

– soziale und kulturelle Kompetenzen (Modul
M 7 und M 10)

– Berufspraktikum (Modul M 10)

Im Wahlpflichtbereich im Umfang von 24 CP:

– aus allen Angeboten des Pools „General Stu-
dies“ des Fachbereichs 9 bzw. der Universität

(3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten. Die einzelnen Lehrveranstaltungen werden
von der Studienkommission bei Bedarf in der Jahres-
planung des Lehrprogramms ausgewiesen. Darüber
hinaus können auf Antrag auch weitere Module und
Lehrveranstaltungen von der Studienkommission für
die entsprechenden Prüfungsgebiete in das Lehrpro-
gramm aufgenommen werden.

(4) Das dritte, vierte oder fünfte Fachsemester kann
als Auslandssemester absolviert werden; Näheres re-
gelt die Studienordnung. 

(5) Das verpflichtende sechswöchige Praktikum
kann in Deutschland oder im Ausland absolviert wer-
den. Über das Praktikum ist ein unbenoteter Prakti-
kumbericht zu schreiben. Näheres regeln die Studien-
und die Praktikumsordnung.

(6) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder
englischer Sprache gehalten. Englischkenntnisse des
Niveaus B 2 des European Framework sind Vorausset-
zung für die Belegung des Moduls 8. 

§ 3

Prüfungen

(1) Prüfungen können in den folgenden Formen
durchgeführt werden:

1. mündliche Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer,

2. Klausur von mindestens 60 Minuten und maxi-
mal 180 Minuten Dauer,

3. Hausarbeit ca. 15 Seiten (ohne Anlagen),

4. Studienarbeit ca. 15 Seiten (ohne Anlagen),

5. Projektarbeit und Projektbericht mit einem eige-
nen Beitrag von mindestens 10 Seiten (ohne
Zeichnungen etc.), 

6. Praktikumsbericht ca. 10 Seiten (ohne Anlagen),

7. Studienjournal (ca. 30 Seiten), 

8. Äquivalente Produkte (Video, Audio, PC-Prä-
sentation). 

(2) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens vier Wochen nach Beginn der Lehrveranstal-
tungen des Moduls, in dem eine Prüfung abzulegen

ist. Danach sind Rücktritte nur auf begründeten An-
trag und mit Genehmigung des Prüfungsausschusses
möglich. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Prüfungsformen nicht festgelegt sind, kann der Prüfer
eine Prüfungsform gemäß Absatz 1 festlegen. Formen
und Fristen sind den Studierenden zu Beginn des Mo-
duls bekannt zu geben. 

(4) Prüfungen müssen so terminiert werden, dass sie
in dem Semester, in dem die entsprechende Lehrver-
anstaltung bzw. ein Modul endet, erstmalig vollstän-
dig erbracht und bewertet werden können. Die erst-
malige Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fung soll spätestens zu Beginn des darauf folgenden
Semesters ermöglicht werden.

(5) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal
wiederholt werden.

(6) Wiederholungen von nicht bestandenen Prüfun-
gen in der Form nach Absatz 1 Ziffer 2 und 3 können
mit Zustimmung des Prüfers auch als mündliche Prü-
fung durchgeführt werden.

§ 4

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die im Rahmen eines Auslandsstudiums an
anderen Hochschulen erbracht werden, erfolgt durch
den Prüfungsausschuss. Die Möglichkeit der Aner-
kennung soll vor Antritt des Auslandsstudiums mit
dem Prüfungsausschuss geklärt werden. 

§ 5

Prüfungsanforderungen der Bachelorprüfung

(1) Die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 1
aufgeführt.

(2) Das Studium einiger Module setzt den erfolgrei-
chen Abschluss von anderen Modulen gemäß Anlage 1
voraus.

§ 6

Bachelorarbeit und Kolloquium

(1) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit setzt den Er-
werb von mindestens 66 Kreditpunkten im Hauptfach
voraus. 

(2) Über die Bachelorarbeit findet ein Kolloquium
statt. Bachelorarbeit und Kolloquium werden mit einer
gemeinsamen Note bewertet. Das Kolloquium macht
30% der gemeinsamen Note aus. Für die Bachelorar-
beit einschließlich Kolloquium werden 12 CP verge-
ben.

(3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt
12 Wochen. Ihr Umfang soll 30 Seiten (ohne Anlagen)
nicht überschreiten. Die Bearbeitungsfrist kann vom
Prüfungsausschuss bei Vorliegen gewichtiger Gründe
auf Antrag um maximal zwei Wochen verlängert wer-
den.

(4) Das Kolloquium umfasst eine 10-minütige Prä-
sentation der Ergebnisse der Arbeit und eine ansch-
ließende 20-minütige Diskussion. Das Kolloquium
wird von den beiden Gutachtern der Bachelorarbeit
bewertet.
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(5) Die Bachelorarbeit kann mit Genehmigung des
Prüfungsausschusses auch als Gruppenarbeit mit bis
zu drei Kandidaten erstellt werden. 

(6) Die Bachelorarbeit kann in deutscher und engli-
scher Sprache angefertigt werden. Unabhängig von
der gewählten Sprache, in der die Bachelorarbeit er-
stellt wurde, muss ein Abstract in englischer Sprache
von höchstens einer Seite enthalten sein. Der Prü-
fungsausschuss kann auf Antrag andere Sprachen zu-
lassen, sofern die Betreuung und Bewertung gewähr-
leistet sind.

(7) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Bache-
lorarbeit oder ein mit „nicht ausreichend“ bewerteter
Teil einer Gruppenarbeit kann auf Antrag einmal mit
einem neuen Thema wiederholt werden. Der Antrag
ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Ergebnisses an den Prüfungsausschuss zu stellen.

§ 7

Gesamtnote der Bachelorprüfung

Die Note von Bachelorarbeit und Kolloquium macht
20% der Gesamtnote aus. 80% der Gesamtnote wer-
den aus den mit CP gewichteten Noten der Module
und Veranstaltungen gebildet.

§ 8

Zeugnis und Urkunde

Auf Grund der bestandenen Prüfung wird der aka-
demische Grad 

„Bachelor of Arts“
(abgekürzt: B.A.)

verliehen. 

Abschnitt 2

Regelungen für das Nebenfach Kulturwissenschaft

§ 9

Studienumfang und Studienaufbau

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Neben-
fachs Kulturwissenschaft sind insgesamt 45 Kredit-
punkte (CP) zu erwerben. 

(2) Das Studium ist in Module und einzelne Lehr-
veranstaltungen gegliedert. Das Nebenfach Kultur-
wissenschaft vermittelt folgende Kenntnisse und Fer-
tigkeiten:

a) im Pflichtbereich im Umfang von 30 CP grundle-
gende Kenntnisse und Fertigkeiten des Faches
in den folgenden Gebieten: 

– Ringvorlesung

– Kommunikations- und Medienwissenschaft

– Kulturtheorie und Kulturgeschichte

– Ethnologie

b) im Wahlpflichtbereich können im Umfang von
15 CP Schwerpunkte in den folgenden Gebieten
gesetzt werden :

– Schwerpunkt-Modul (M 8)

– Schwerpunkt-Modul (M 9)

(3) Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder
englischer Sprache gehalten. Englischkenntnisse des
Niveaus B 2 des European Framework sind Vorausset-
zung für die Belegung des Moduls 8. 

§ 10

Prüfungen

(1) Prüfungen können in den folgenden Formen
durchgeführt werden:

1. mündliche Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer,

2. Klausur von mindestens 60 Minuten und maxi-
mal 180 Minuten Dauer,

3. Hausarbeit ca. 15 Seiten (ohne Anlagen),

4. Studienarbeit ca. 15 Seiten (ohne Anlagen),

5. Äquivalente Produkte (Video, Audio, PC-Prä-
sentation).

(2) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens vier Wochen nach Beginn der Lehrveranstal-
tungen des Moduls, in dem eine Prüfung abzulegen
ist. Danach sind Rücktritte nur auf begründeten An-
trag und mit Genehmigung des Prüfungsausschusses
möglich. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Prüfungsformen nicht festgelegt sind, kann der Prüfer
eine Prüfungsform gemäß Absatz 1 festlegen. Formen
und Fristen sind den Studierenden zu Beginn des Mo-
duls bekannt zu geben. 

(4) Prüfungen müssen so terminiert werden, dass sie
in dem Semester, in dem die entsprechende Lehrver-
anstaltung bzw. ein Modul endet, erstmalig vollstän-
dig erbracht und bewertet werden können. Die erst-
malige Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fung soll zu Beginn des darauf folgenden Semesters
ermöglicht werden.

(5) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal
wiederholt werden.

(6) Wiederholungen von nicht bestandenen Prüfun-
gen in der Form nach Absatz 1 Ziffer 2 und 3 können
mit Zustimmung des Prüfers auch als mündliche Prü-
fung durchgeführt werden.

§ 11

Prüfungsanforderungen für das
Nebenfach Kulturwissenschaft 

(1) Die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 2
aufgeführt.

(2) Das Studium einiger Module setzt den erfolgrei-
chen Abschluss von anderen Modulen gemäß Anlage 2
voraus.

§ 12

Geltungsbereich und In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung
durch den Rektor mit Wirkung zum 1. Oktober 2005 in
Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt
Bremen veröffentlicht.

Bremen, den 15. Dezember 2005

Der Rektor der
Universität Bremen
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Fachspezifische Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Pflegewissenschaft“ mit Voll-,

Haupt- und Nebenfach der Universität Bremen

Vom 14. Dezember 20051

Der Rektor der Universität Bremen hat am 19. De-
zember 2005 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 295) die fachspezifi-
sche Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang
„Pflegewissenschaft“ in der nachstehenden Fassung
genehmigt:

Die fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005.

Abschnitt 1

Regelungen für das Vollfach Pflegewissenschaft
(Schwerpunkt „Klinische Pflegeexpertise“) und

General Studies

§ 1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester. 

§ 2

Studienumfang und Studienaufbau

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs Pflegewissenschaft, Schwerpunkt „Kli-
nische Pflegeexpertise“ (Vollfach) sind insgesamt
180 Kreditpunkte (CP) zu erwerben. Das Studium Pfle-
gewissenschaft besteht aus:

a) dem Vollfach Pflegewissenschaft einschließlich
eines dreimonatigen außeruniversitären Prakti-
kums mit 135 CP und

b) aus „General Studies“ (45 CP). 

(2) Das Studium ist in Module gegliedert. Das Voll-
fach Pflegewissenschaft vermittelt folgende Kenntnisse
und Fertigkeiten:

a) im Pflichtbereich grundlegende Kenntnisse und
Fertigkeiten des Fachs im Umfang von 78 CP in:

a) Theoretische Grundlagen (12 CP),

b) Diagnostik (12 CP),

c) Intervention (11 CP),

d) Evaluation und Qualitätssicherung (9 CP),

e) Versorgungssettings und Zielgruppen (9 CP),

f) Forschungs- und Implementierungsprojekt
(inklusive des dreimonatigen außeruniver-
sitären Praktikums) (25 CP).

12 CP werden durch die Bachelorarbeit inklusive
des Kolloquiums erworben.

b) Im Wahlpflichtbereich können Schwerpunkte
gesetzt werden im Umfang von 45 CP in den Ge-
bieten:

a) Naturwissenschaftlich-medizinische Grundla-
gen der Pflegewissenschaft (6 CP),

b) Ethik (6 CP),

c) Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Pfle-
gewissenschaft (6 CP),

d) Pflegewissenschaft im internationalen Ver-
gleich (6 CP),

e) Epidemiologie (6 CP),

f) System und Recht der gesundheitlichen Si-
cherung (9 CP),

g) Gesundheitsökonomie und Gesundheitsma-
nagement (12 CP),

h) Grundlagen der Prävention und Gesundheits-
förderung (6 CP),

i) Gesundheitliche Risiken und Ressourcen im
Lebenslauf (10 CP).

1 Soweit diese Ordnung auf natürliche Personen Bezug nimmt, gilt sie
für weibliche und männliche Personen in gleicher Weise. Dienst- und
Funktionsbezeichnungen bei Frauen werden in der weiblichen
Sprachform geführt.




